
 
 

 

Förderprogramme 2026 
Die ebs Energie AG (ebs) fördert mit dem Muotastrom-Fonds seit dem Jahr 2007 Energieprojekte.  

Im Fokus stehen die Energieeffizienz und die Nutzung von erneuerbarer Energie. Zudem will ebs 

Jugendliche in ihrem Energiebewusstsein stärken. Dank dem Muotastrom-Fonds können Sie als ebs-

Kunde Energie sparen und Ihre CO2-Emissionen reduzieren. 

 

Stromeffizienzmassnahmen 

Bereich Beschreibung Beitragssatz Maximalbeitrag 

pro Kunde* 

Beleuchtung Ersatz von Innenraumbeleuchtung 2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.-  

Beleuchtung Betriebsoptimierung von bestehender 

Innenraumbeleuchtung 

2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.-  

Beleuchtung Ersatz von Beleuchtung für Tennis-

/Fussballplätze 

2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Druckluft Ersatz von Druckkompressionsanlagen 2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Druckluft Betriebsoptimierung von Druckluftnetzen 2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Heizung Ersatz von direkt-elektrischen 

Speicherwassererwärmern 

2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Heizung Ersatz von Umwälzpumpen für Heizgruppen 2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Heizung Ersatz von Wasserzirklulationspumpen 2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Heizung Ersatz von dezentralen Elektroheizungen 

durch Klimageräte in Wohnbauten 

2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

IKT Ersatz von elektronischen und IKT-Geräten 2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Kälte Ersatz von Raumklimageräten bis 12 kW 2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Kälte Ersatz von Kühlungsprodukte bis 250 kW 2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Lüftung Ersatz von Lüftungsanlagen 2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Motoren Ersatz von Motoren und Antriebssysteme 2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Pumpen Ersatz von Wasserpumpensystemen 2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Pumpen Zusatz eines Frequenzumrichters für 

Wasserpumpensysteme 

2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

Pumpen Redimensionierung Wasserpumpensystemen 2 Rp/kWh Einsparung Fr. 5’000.- 

*Ein höherer Beitrag ist möglich, wird aber erst nach dem Akzeptieren der Massnahme beim Bundesamt für Energie ausbezahlt. 

 

Alle Beträge exkl. MWST. 

Das Förderprogramm Stromeffizienzmassnahmen gilt ausschliesslich für Kunden der ebs Energie AG. Es ist gültig vom 01.01.-

31.12.2026 vorbehältlich Anpassungen und Budget. Es werden nur Förderungen von über 50 CHF ausbezahlt (das entspricht ca. 

2500 kWh über die gesamte Wirkungsdauer). Die Effizienzmassnahmen müssen nach dem 01.01.2025 umgesetzt worden sein 

und den Vorgaben der jeweiligen standardisierten Massnahme entsprechen.  

https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/effizienzsteigerungen-durch-elektrizitaetslieferanten.html#kw-119576
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Innovative Energieprojekte und übrige Effizienzmassnahmen   

Bereich Beschreibung Beitragssatz Maximalbeitrag 

pro Kunde 

    

Eigenverbrauch Massnahmen zur Steigerung von 

Eigenverbrauch* einer PV-Anlage 

Fr. 50.- pro kWp 

installierte Leistung 

½ der Kosten 

Installateur bis 

max. Fr. 1000.- 

Heizung Wärmepumpenboiler als Ersatz von 

Elektroboiler** 

Fr. 450.- Fr. 900.- 

Heizung Sanierung Elektroheizung und Elektroboiler 

durch effiziente Elektro-Wärmepumpe oder 

lokale Holzheizung 

Fr. 10.- pro m2 EBF Fr. 2’000.- 

Heizung Sanierung Ölheizung durch effiziente 

Elektro-Wärmepumpe, Gas-Wärmepumpe 

oder lokale Holzheizung 

Fr. 10.- pro m2 EBF Fr. 2’000.- 

CO2-Einsparung Elektrofahrzeuge (Neu-/Vorführfahrzeuge 

ab Fr. 10'000.-, Leasing ab Sonderzahlung 

Fr. 10'000.- und max. 10'000 km, keine 

Hybridfahrzeuge) 

Fr. 1‘000.- 

 

Fr. 1’000.- pro 

Haushalt 

Fr. 3’000.- pro 

Unternehmen 

Sensibilisierung Jugendprojekte zum Thema Energie und 

Umwelt 

individuell individuell 

Innovation Innovative Energieprojekte individuell individuell 

*   70%-Einspeisebegrenzung ist zwingend einzuhalten beim Zähler. Nur für Anlagen, welche vor 2026 umgesetzt wurden. 

**  FWS-Zertifizierte Geräte mit COP >= 2.9 nach EN16147:2011 

 

Alle Beträge exkl. MWST. 

Das Förderprogramm Innovative Energieprojekte und übrige Effizienzmassnahmen gilt ausschliesslich für Energiekunden im 

Versorgungsgebiet (Illgau, Lauerz, Muotathal, Sattel, Schwyz, Steinen und Unteriberg). Es ist gültig vom 01.01.-31.12.2026 

vorbehältlich Anpassungen und Budget. 


